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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1975

Norm

ZPO §503 Z2 C2c

Rechtssatz

Erledigung der Beweisrüge und rechtliche Beurteilung einzelner Vorfälle als Eheverfehlung in einem führt zwangsläu5g

zu einer Vermengung dieser beiden Überprüfungsaufgaben des Rechtsmittelgerichtes, sodaß sich kaum zweifelsfrei

erkennen läßt, welche erstgerichtlichen Feststellungen das Berufungsgericht als unbedenklich übernehmen, welche es

ergänzen und von welchen es abgehen wollte.
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